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Arbeitnehmer können zu Corona-Tests verpflichtet werden
Der Arbeitgeber kann berechtigt sein, Corona-Tests einseitig anzuordnen, wenn er so seine arbeitsschutzrecht- 
lichen Verpflichtungen umsetzen will. 

Dies hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) in ei-
nem Urteil vom 1. Juni 2022 (5 AZR 28/22) 

klargestellt. Im konkreten Fall war die Klägerin als 
Flötistin an der Bayerischen Staatsoper beschäf-
tigt. Zu Beginn der Spielzeit 2020/21 hat die Bay-
erische Staatsoper im Rahmen ihres betrieblichen 
Hygienekonzepts eine Teststrategie entwickelt. 
Zuvor hatte sie zum Schutz der Mitarbeiter vor 
COVID-19-Erkrankungen bereits bauliche und 
organisatorische Maßnahmen ergriffen. Die Test-
strategie sah die Einteilung der Beschäftigten in 
Risikogruppen vor. Je nach Gruppe sollten die 
Mitarbeiter zur Durchführung von PCR-Tests in 
unterschiedlichen Zeitabständen verpflichtet sein. 
Die Bayerische Staatsoper bot hierfür kostenlose 

Corona-Test: Unangenehm, aber laut BAG-Urteil möglicherweise 
verpflichtend.
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PCR-Tests an. Alternativ konnten die Mitarbeiter 
PCR-Testbefunde eines von ihnen selbst ausge-
wählten Anbieters vorlegen. Der Klägerin wurde 
mitgeteilt, dass sie ohne Testung nicht an Auffüh-
rungen und Proben teilnehmen könne. Sie hat sich 
dennoch zunächst geweigert, PCR-Tests durchfüh-
ren zu lassen. Der beklagte Freistaat hat daraufhin 
die Gehaltszahlungen eingestellt. Später legte die 
Klägerin ohne Anerkennung einer Rechtspflicht 
PCR-Testbefunde vor. Die Klägerin verlangt mit 
ihrer Klage, ohne Verpflichtung zur Durchführung 
von Tests jedweder Art beschäftigt zu werden.

Die Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen. 
Die vom Senat nachträglich zugelassene Revision 
der Klägerin hatte keinen Erfolg. Das BAG führt 
aus: Der Arbeitgeber ist nach § 618 Abs. 1 BGB 
verpflichtet, die Arbeitsleistungen, die unter seiner 
Leitung vorzunehmen sind, so zu regeln, dass die 
Arbeitnehmer gegen Gefahren für Leben und Ge-
sundheit soweit geschützt sind, als die Natur der 
Arbeitsleistung es gestattet. Die öffentlich-recht-
lichen Arbeitsschutznormen des Arbeitsschutz-
gesetzes (ArbSchG) konkretisieren den Inhalt der 
Fürsorgepflichten, die dem Arbeitgeber hiernach 
im Hinblick auf die Sicherheit und das Leben 
der Arbeitnehmer obliegen. Zur Umsetzung ar-
beitsschutzrechtlicher Maßnahmen kann der Ar-
beitgeber Weisungen nach § 106 Satz 2 GewO 
hinsichtlich der Ordnung und des Verhaltens der 
Arbeitnehmer im Betrieb erteilen. Das hierbei zu 
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DCGK: Neuer Kodex setzt auf  
Nachhaltigkeit

Nach einem Konsultationsverfahren und Bera-
tungen der Regierungskommission Deutscher 

Corporate Governance Kodex (DCGK) ist der an-
gepasste Deutsche Corporate Governance Kodex 
dem Bundesministerium der Justiz zur Prüfung 
übermittelt und am 17. Mai 2022 vorab auf der 
Website der Regierungskommission veröffent-
licht worden. 

Die Kodexreform hebe vor allem die Bedeutung 
von ESG (Environmental, Social, Governance bzw. 
Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) für 
Unternehmen hervor, teilt die Regierungskom-
mission DCGK mit. Es sei deutlich geworden, wie 
sehr ökologische und soziale Themen an Gewicht 
gewonnen hätten und dementsprechend in Un-
ternehmen berücksichtigt werden sollen. Klar sei 
aber auch, dass den Unternehmen in einem markt-
wirtschaftlich orientierten Umfeld genügend Spiel-
räume verbleiben müssen, um frei zu entscheiden, 

wie sie die jeweiligen Nachhaltigkeitsthemen am 
besten umsetzen können. 

Darüber hinaus erfordere das Gesetz zur Stär-
kung der Finanzmarktintegrität (FISG) sowie das 
zweite Führungspositionen-Gesetz (FüPoG II) 
weitere Anpassungen des Deutschen Corporate 
Governance Kodex (DCGK). Das FISG mache die 
Einrichtung eines internen Kontroll- und Risiko-
managementsystems verpflichtend. Der geänderte 
Kodex empfiehlt, dass im Lagebericht die wesent-
lichen Merkmale des gesamten internen Kontroll- 
und Risikomanagement-Systems einschließlich 
des Compliance Management-Systems beschrie-
ben werden. 

Der neue Kodex wird mit der Bekanntmachung 
durch das Ministerium im elektronischen Bundes-
anzeiger in Kraft treten. Bis dahin bildet die Kodex-
fassung vom 16. Dezember 2019 die Grundlage für 
die jährlichen Entsprechenserklärungen.           chk

beachtende billige Ermessen wird im Wesentlichen 
durch die Vorgaben des ArbSchG konkretisiert.

Hiervon ausgehend war die Anweisung des 
beklagten Freistaats zur Durchführung von PCR-
Tests nach dem betrieblichen Hygienekonzept der 
Bayerischen Staatsoper rechtmäßig. Die Bayeri-
sche Staatsoper hat mit Blick auf die pandemi-
sche Verbreitung von SARS-CoV-2 mit diffusem 
Ansteckungsgeschehen zunächst technische und 
organisatorische Maßnahmen ergriffen, diese aber 
als nicht ausreichend erachtet. Sie hat sodann – 
auch um den Vorgaben der Sechsten Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmen-Verordnung zu ge-
nügen – mit wissenschaftlicher Unterstützung 
ein Hygienekonzept erarbeitet, das für Personen 
aus der Gruppe der Orchestermusiker PCR-Tests 
alle ein bis drei Wochen vorsah. Hierdurch sollte 
der Spielbetrieb ermöglicht und die Gesundheit 
der Beschäftigten geschützt werden. Die auf 
diesem Konzept beruhenden Anweisungen an 
die Klägerin entsprachen billigem Ermessen i.S.v.  
§ 106 GewO. Der mit der Durchführung der Tests 
verbundene minimale Eingriff in die körperliche 
Unversehrtheit ist verhältnismäßig. Auch das 
Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung 
macht die Testanordnung nicht unzulässig, zumal 
ein positives Testergebnis mit Blick auf die infekti-
onsschutzrechtlichen Meldepflichten und die Kon-
taktnachverfolgung ohnedies im Betrieb bekannt 
wird.                                                        chk
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